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Zum Problem der Korperstrafe in der Schule

Die folgenden Ausfithrungen werden eher einem
Bekenntnis gleichen als einer Abhandlung. Doch,
werden sie nicht gerade dadurch mehr Personlich-
keitsgewicht erhalten?

Als junge Lehrerin war ich entschieden gegen die
Korperstrafe. Ich selber war von meinem Vater
wihrend der ganzen Jugendzeit nur einmal ge-
schlagen worden, ohne zu wissen warum. Wir Kin-
der spielten «Dokterlis», was in meinem Vater die
Befiirchtung hervorgerufen haben mochte, seine
kleine, kaum sechsjahrige Tochter befinde sich auf
dem Wege der sittlichen Entgleisung. Ich trug eine
schwere seelische Verletzung davon, an welcher al-
lerdings noch andere Momente die Schuld trugen.
GroBer geworden, erlebte ich es in der Schule bis
hinauf in die Sekundarschule verschiedene Male
mit, wie andere Kinder geziichtigt wurden. Ein selt-
sames, kaum beschreibbares Ekelgefiihl, verbunden
mit einem eigenartigen Nervenkitzel, der kérperlich
spiirbar war, entstand in mir. Ich verabscheute diese
Strafen und konnte demjenigen, der sie verab-
reichte, keine Achtung entgegenbringen.

So war es fiir mich nach Abschlul des Seminars
selbstverstandlich, dafl ich nie ein Kind schlagen
wiirde. Und dann wurde es doch anders. In meinen
ersten Vikariaten erfuhr ich Dinge, von denen ich
vorher nichts gewufit hatte. Das Leben war ganz
anders als die Theorie. Die Kinder, — in jeder
Klasse gab es einige von dieser Sorte —, waren gar
nicht willens, auf die freundlichen Anweisungen
dieser vor ihnen stehenden neuen Lehrerin zu hé-
ren, noch weniger, diese zu befolgen. Sie fanden es
viel interessanter, Dummbheiten zu treiben, zu
schwatzen und den Unterricht zu stéren. Ich begeg-
nete dem Disziplin-Problem und erkannte, wie
wichtig es war. Ohne Ruhe in der Klasse ist ein
fruchtbares Arbeiten unméglich. Diejenigen Kin-
der, welche lernen méchten, werden gestort. Da-
durch bemichtigt sich ihrer eine innere Unzufrie-
denheit. Es entsteht eine unruhige Atmosphére. Der
ganze Wagen gerat mehr und mehr auf eine schiefe
Ebene. Weil ich nach wenigen Erfahrungen die Ge-
fahrlichkeit der Situation jeweils schnell erkannte
und die auf mir lastende Verantwortung, welche ich
der Klasse und den einzelnen Kindern gegeniiber
hatte, lebendig erlebte, konnte mir das Abgleiten

nicht gleichgiiltig sein. Ich muBte einen Weg fin-

den, um der Auflockerung der Disziplin von Anfang
an entgegenzutreten und jenen Boden zu schaffen,
welcher ein ernstes und ruhiges Arbeiten gewihr-
leistete. Doch wie sollte dies geschehen? Man miisse
ein Exempel statuieren, sobald eine UnbotmaBig-
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keit vorkomme, rieten Kollegen und Kolleginnen,
dann wisse die Klasse ein fiir allemal, daB sie zu ge-
horchen habe. Ich versuchte es mit Worten, mit
Strafaufgaben und schlieBlich auch mit einer Ohr-
feige. Wire damit der Sieg erfochten gewesen und
Ruhe eingekehrt, wire dieser ersten korperlichen
Ziichtigung wohl nie eine zweite gefolgt. Aber ich
drang nicht durch. Ich reizte die Gemiiter nur auf,
und es wurde arger, als es vorher gewesen war. Und
ich, weil ich A gesagt hatte, mufite nun auch B sa-
gen. Hatte ich einmal eine Frechheit mit einer Ohr-
feige quittiert, war ich gezwungen, eine andere, viel-
leicht gréBere, nicht milder zu behandeln. Daraus
entstand fiir mich eine grofie Not. Ich erreichte
namlich mit meinen Strafen nichts, und die Diszi-
plin schien trotz meinem Eingreifen aus den Fugen
zu gehen. Ich kdmpfte fast mit der Wut eines wil-
den Tieres, das angegriffen wird, um die Aufrecht-
erhaltung der Ordnung, doch gelangte ich nicht zu
einem einigermafien beruhigten und zufriedenstel-
lenden Zustand. Ich war sehr ungliicklich. Die Kin-
der erschienen mir wie eine feindliche Macht, vor
der ich Angst hatte, auch wenn ich mich wie ein
Polizist oder wie ein Lowe gebardete. Ich weil
heute, daB das BewufBtsein meiner Ohnmacht, daf
meine innere Hilflosigkeit den Kindern spiirbar sein
muBte und daBl meine AuBerungen von Kraft und
Macht von den Kindern gar nicht richtig ernst ge-
nommen werden konnten. Sie kamen nicht aus
wirklicher Kraft, sie waren im Grunde nicht echt.
Sie waren auch nicht eigentlich erzieherisch, also
auf das Wohl des Kindes ausgerichtet, sondern

in erster Linie eine Selbstwehr, ein Selbstschutz. Ich
verteidigte mich der Klasse gegeniiber. Ich kann nur
mit Bedauern an diese Zeit und diese Erfahrungen
zuriickdenken. Heute besteht fiir mich kein Zwei-
fel dariiber, daB Korperstrafe als Selbstwehr, als
Verteidigung nicht nur erfolglos, sondern auch ver-
werflich ist. Alle MafBinahmen, welche nicht auf die
Forderung des Kindes ausgerichtet sind, sind abzu-
lehnen. Wer sich den Kindern gegeniiber verteidi-
gen muB, wie es bei mir der Fall war, dient sich sel-
ber und tut im Grunde nichts anderes als zu strei-
ten. Die iiberlegene Erzieherpersonlichkeit fehlt da-
bei, welche sich iiber das Kind stellt und diesem in
seelisch-geistiger Hinsicht iiberlegen ist. Die Uber-
legenheit in korperlicher Hinsicht ist méglich durch
Anwendung von Machtmitteln, also unter anderem
durch Kérperstrafe, wenn der Erzieher starke Mus-
keln und eine Ader zum Despotismus hat. Doch han-
delt es sich dann weniger um wirkliche Fithrung der
Kinder als um Dressur. Wenn der Druck nachlaft,



fallt die Disziplinierung dahin. Eine wirklich blei-
bende ordnungschaffende Wirkung geht nur von
der fithrenden Personlichkeit eines Lehrers aus. Er
muB von innen heraus eine Kraft ausstrahlen, wel-
che haltgebietend wirkt. Er kann sie nicht machen,
sie mufl ithm gegeben sein. Lehrersein wird unter
diesem Aspekt zur Berufung, was freilich nicht
heiBit, daB nichts getan werden kénne, um anfing-
liche Méngel und Fehler zu beheben und im Berufe
zu wachsen. Es 148t sich durch Arbeit und Selbster-
ziehung manches nachholen, auch wenn das Beste,
die Fiihrerkraft, geschenkt sein mu8.

Der Lehrerauswahl fallt unter diesem Gesichts-
winkel besonders groBe Bedeutung zu. Sie wird
allerdings nie alle Irrtiumer vermeiden kénnen, da
im Eintrittsalter ins Seminar die jungen Menschen
in ihrer Begabung und Berufung nicht geniigend
erkannt werden konnen. Doch wird schon viel getan
sein, wenn bei den Aufnahmepriifungen wie wih-
rend der Seminarzeit ein besonderes Augenmerk auf
den Charakter und auf eine robuste seelische Ge-
sundheit gelegt wird.

Es ist heute meine feste Uberzeugung, dafl der
gute Lehrer, der zum Fithren von innen her berufen
ist und zugleich seine Aufgabe an den Kindern
liebt und aus dem Herzen heraus arbeitet, die Kér-
perstrafe nicht braucht. Er hat es nicht nétig, sich
korperlich als der Uberlegene zu zeigen, wenn er
von innen heraus wirklich stark ist. Darin liegt die
Richtung angedeutet.

Freilich, allzu eng sollen die Grenzen nicht ge-
zogen werden. Auch der begabte Lehrer kann ein-
mal in den Fall kommen, wo er eine korperliche
Zichtigung als richtig erkennt oder daB er kurz-
schliissig handelt und aus diesem Grunde eine Ohr-
feige verabreicht. Als ganz vereinzelte Vorkomm-
nisse fallen sie nicht ins Gewicht. Bedauerlich ist
die Lage dort, wo die Korperstrafe zur Regel gewor-
den ist und der Lehrer auf Grund seiner gréfern
Koérperkraft mehr dressiert als erzieht.

Die Erziehung durch dieses Gewaltmittel ist
nicht nur deshalb als Erziehungshilfe abzulehnen,
weil das Kind bloB dressiert, aber nicht emporgebildet
wird, sondern weil es an seiner Seele Schaden neh-
men kann. Nicht selten entstehen durch die korper-
liche Ziichtigung Abwehr-, Hafl- und Racheimpulse.
Das Kind schligt zurtick, wo es geschlagen wird. Es
beginnt, sich zu wehren: Wenn dies nicht méglich
ist auf geradem Wege, sucht es sich im Verborge-
nen zu rachen. Es gerit damit auf eine schiefe Bahn,
die Fehlentwicklung hat begonnen. Sobald Haf-
gefiihle sich in der Seele breit machen, ist ein for-
dernder erzieherischer Einflu} ausgeschlossen. Das
Kind ist ohne Beziehung, es ist mit seiner Triebwelt
allein. Statt daf3 diese gefithrt wird, wird sie sich
selber iiberlassen. Die méglichen Schidigungen sind
schwerwiegend und kénnen das ganze Erwach-
senenleben tiberschatten. Dies aber diirfte fiir jeden
verantwortungsvollen Erzieher Grund genug sein,
um der Kérperstrafe gegeniiber zum mindesten eine
kritische Haltung einzunehmen. Dr. E. Brn.

Die Problematik der Aussage von Kindern und Jugendlichen

in Sittlichkeitsstrafsachen

Von Franz Leudl
«Kriminalistiky, Mai 1961

Heraklit von Ephesos, einer der tiefsten Denker
des Altertums, sagte: «Der Seele Grenzen wirst Du
nie ausschreiten, und wenn Du jegliche Strafe wan-
dertest, so tiefen Grund hat sie.» Dieser inhaltsreiche
Ausspruch hat duch im Atomzeitalter nichts an Be-
deutung verloren und gemahnt in sinnvoller Ein-
dringlichkeit an die Grenzen menschlicher Wahr-
heitsfindung und an die Unzulinglichkeit mensch-
lichen Erkennens und Richtens.

Die einschligige Literatur lehrt, daB in der Psy-
C.hologie der Aussage zwischen Kindern und Jugend-
lichen nur schwer eine Grenze zu sehen ist. Zwi-
schen beiden Gruppen liegt die Geschlechtsreife,
und gerade diesem bedeutenden Lebensvorgang ist
€s zuzuschreiben, daB auch harmloseren Vorfillen

oft eine sexuelle Bedeutung beigemessen wird. Diese
Erkenntnis tragt dazu bei, daB in Sittlichkeitsstraf-
sachen, in welchen Kinder und Jugendliche als
«Opfer» auszusagen haben, der Wahrheitsgehalt
dieser Aussagen haufig angezweifelt wird.

Die wiederholte Einvernahme von Kindern und
Jugendlichen in gleicher Sache muf} einer einwand-
freien Beweisfithrung abtraglich sein. Man riskiert,
daB das Erinnerungsbild des tatsichlich Erlebten
geschwicht oder ginzlich verwischt wird. Die Er-
innerung an das Erlebte verwebt sich ungewollt mit
Gehortem oder vielleicht sogar unabsichtlich Sug-
geriertem. Die Aussage vor dem Richter ist un-
brauchbar geworden. Die vielfach noch unbeein-
fluBten und in volliger Erinnerungsfrische gemach-

79



	Zum Problem der Körperstrafe in der Schule

